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Sachverhalt und Anträge 

Auf die am 14. Juni 1985 als internationale Anxneldung 

PCT/DK 85/00060 angemeldete und am 2. Juli 1986 

verOffentlichte europische Patentanxneldung 85 903 230.2 

ist am 28. Dezernber 1988 das europãische Patent 0 185 744 

erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdegegnerin 

(Einsprechende) Einspruch eingelegt und beantragt, das 

Patent zu widerruf en, da der Gegenstand des Patents 

gegenuber dem Stand der Technik nicht auf erfinderischer 

Thtigkeit beruhe, das Patent die Erfindung nicht so 

deutlich und vollstãndig of fenbare, da ein Fachmann 

these ausfQhren kOnne, und der Gegenstand des Patents 

über den Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich 

eingereichten Fassung hinausgehe. 

Zur Stutzurig ihres Einspruchs verwies sie auf die 

folgenden Druckschrifterx: 

 SE-A--177 343 

 SE-A-177 783 

 DE-B-1 232 721 

 DE-B-1 946 565 

 DE-A-1 659 540 

 DE-A-2 016 520 

 DE-C-1 759 299 

 DE-A-3 436 954 

 DE-C-1 946 565 

 DE-A-2 002 503 

 AT-A-203 707 

 AT-A-207 545 

 DE-C-1 229 230 

 DK-A-120 202 

 DE-A--2 	330 	880 

 DE-C-597 460 
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 DE-C-702 204 

 DE-B-1 751 213 

 DE-A-2 216 086 

 DE-U-1 989 099 

 GB-A-618 556 

 US-A-4 603 747 

 FR-A-707 546 

 DE-A-2 507 897 

Weiterhin reichte die Beschwerdegegnerin mit der 

EinspruchsbegrQndung Rechnungen und Angebote (Anlage III 

und IV der Einspruchsgrunde) zum Nachweis einer 

behaupteten of fenkundigeri Vorbenutzung em. 

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) hat am 16. Marz 1990 

den Antrag auf Anderung der Verfahrenssprache gemag der 

damals geltenden Regel 3 EPU gesteilt. Die 

Einspruchsabteilung hat diesem Antrag nach AnhOrung der 

Beschwerdegegnerin stattgegeben. 

Mit Entscheidung in der mUndlichen Verhandlurig vom 

5. Mä.rz 1991, mit schriftlicher Begrundung zur Post 

gegeben am 2. April 1991, hat die Einspruchsabteilung das 

Patent widerrufen. 

Zur Begrundung wurde ausgefuhrt, dag der Gegenstand des 

Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 3 sich in naheliegender 

Weise aus dem Stand der Technik nach den Druckschriften 

(Dl), (D4) und (D15) bzw. (Dl) und (Dll) ergeben würde. 

Gegen diese Entscheidung hat der BeschwerdefUhrer am 

31. Mai 1991 Beschwerde eingelegt und die 

BeschwerdegebUhr am 28. Mai 1991 entrichtet. Die 

BeschwerdebegrUndung ist mit Telefax vom 24. Julj 1991 

eingegangen. 
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In den Bescheiden vom 30. November 1992 und vom 

7. Mai 1993 sowie in der Mitteilung vom 

15. September 1993 wies die Karnmer auf Mnge1 der 

Unterlagen hinsichtlich der Bestirnmungen der Artikel 84 

und 123 (3) EPU hin und legte dar, dag nach ihrer 

vorlaufigen Auffassung die Gegenstande der unabhangigen 

Anspruche auch nach Behebung der aufgezeigten Mnge1 

nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen dürften. 

Die Beschwerdegegnerin führte in ihren Eingaben vom 

14. Februar 1992, vorn 2. Februar 1993 und vom 

5. Juli 1993 aus, dag sie von einer sachlichen Auerung 

absehe. Mit Telefax vom 25. Februar 1994, bestãtigt mit 

Eingang vom 28. Februar 1994, nahin die Beschwerdegegnerin 

ihren Einspruch zurUck. 

Nach telefonischen Rücksprachen zwischen dern Beschwerde-

führer und dem Berichterstatter wurden am 17. Mãrz 1994 

neue Unterlagen eingereicht. 

Der Beschwerdeführer beantragt die Aufrechterhaltung des 

Patents mit folgenden Tjnterlagen: 

Patentansprüche: 1 bis 6, eingegangen am 17. Marz 1994, 

Beschreibung: 
	Seiten 1 bis 14, eingegangen am 

17. Marz 1994, 

Zeichnung: 
	Figuren 1 bis 10 wie erteilt. 

Die unabhngigen Anspruche 1 und 2 haben folgenden 

Wortlaut: 

"1. A method for increasing the width in the clear of a 

chimney (1) by means of a rotary tool having radially 

yieldable means, said method consisting in the 

combination that use is made of a rotary tool having 

.1... 



- 4 - 	 T 0396/91 

chains (5), that the tool is moved upwards through the 

chimney (1), while the inside of the chimney is processed 

with strokes of a high intensity from the chains (5) by 

rotation of the tool, thereby increasing the width in the 

clear of the chimney (1), and that the tool on the upper 

side during the movement upwards is guided by means of a 

guiding unit (15) supported by the unprocessed internal 

surface of the chimney (1), characterized in that the 

chains (5) are disposed on several immediately adjoining 

levels, the chains (5) in the different levels being 

fixedly mounted such that on rotation a chain (5) is 

prevented by the chains (5) in the adjacent levels from 

being knocked off the level in which it is moving when 

hitting an obstacle, that the rotary tool is lowered from 

the top of the chimney (1) to the bottom thereof (before 

being moved upwards through the chimney), that the width 

in the clear of the chimney (1) is increased to a 

greater value than that of the original width in the 

clear, that the material pulverized during the reaming 

operation is withdrawn at the bottom of the chimney (1), 

for instance by a vacuum cleaner, that a lining (19) of 

an internal diameter corresponding to the original width 

in the clear is inserted into the widened width in the 

clear, the external diameter of the lining (19) being 

slightly less than said greater value of the width in the 

clear of the chimney (1), and that a remaining void 

between the lining (19) and the inner wall of the chimney 

(1) is filled with a material, for instance a mass 

capable of producing an intimate bond between the inner 

wall of the chimney and the outer wall of the lining 

(19)." 

1 2. Apparatus to be used in connection with the method of 

Claim 1 for increasing the width in the clear of a 

chimney (1) by means of a rotary tool comprising a holder 

(4) mounted at the free end of a rotatable shaft (6) and 

having chains (5) mounted at right angles to the 

1362 .D 
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rotatable shaft (6) and consisting of simple, elongated, 

ringshaped chain links, the tool having a guiding unit 

(15) on the upper side of the holder (4), characterized 

in that the chains (5) are disposed on several 

immediately adjoining levels, the chains (5) in the 

different levels being fixedly mounted such that on 

rotation a chain (5) is prevented by the chains (5) in 

the adjacent levels from being knocked off the level in 

which it is moving when hitting an obstacle, that the 

rotatable shaft (6), immediately above the holder (4), is 

rotatably mounted in the guiding unit (15) having 

external dimensions at right angles to the rotatable 

shaft (6) that are but slightly less than the original 

width in the clear of the chimney (1), and that the tool 

comprises means (16, 27) .f or lowering and lifting the 

guiding unit (15), the shaft (6), the holder (4) and the 

chains (5) in the chimney (1) ." 

Entscheidungsgrüflde 

Die Beschwerde ist zulássig. Da die Verfahrenssprache im 

erstinstanzlichen Verfahren rechtsgültig geandert worden 

ist, ist Deutsch auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren 

Verfahrenssprache. 

Nach Rucknabme ihres Einspruchs (siehe oben, 

Abschnitt VII) ist die Beschwerdegegnerin nach standiger 

Rechtsprechung der Beschwerdekammern hinsichtlich der 

Sachfragen nicht rnehr am Beschwerdeverfahren beteiligt. 

Anderungen (Artikel 123 EPU) 

3.1 	Die Anspruche 1 bis 6 stUtzen sich auf folgende Teile der 

ursprünglichen Anrneldungsunterlagen: 

Anspruch 1: 

I 	2.1 
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AnsprUche 1, 3 und 4 in Verbindung mit den Figuren 1, 

und 5 der Zeichnungen und der zugehOrigen Beschreibung, 

insbesondere Seite 3, Absatz 4; 

Anspruch 2: 

Anspruche 6 und 9 in Verbindung mit den Figuren 1, 2, 4 

und 5 der Zeichnungen und der zugehOrigen Beschreibung, 

insbesondere Seite 3, Absatz 4; 

Anspruch 3: 

Anspruch 7 in Verbindung mit Figur 4 der Zeichnungen; 

Anspruch 4: 

Beschreibung, Seite 10, Absatz 1; 

Anspruch 5: 

Anspruch 8; 

Anspruch 6: 

Beschreibung, Seite 10, letzter Absatz und Seite 12, 

Absatz 2. 

3.2 	Die unabhángigen AnsprUche 1 bzw. 2 weisen alle Merkrnale 

nach den entsprechenden Anspruchen 1 bzw. 3 der erteilten 

Fassung und auIerdemn folgendes Merkmal auf: 

"the chains (5) in the different levels being fixedly 

mounted such that on rotation a chain (5) is prevented by 

the chains (5) in the adjacent levels from being knocked 

off the level in which it is moving when hitting an 

obstacle" 

1362 .D 
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Dieses Merkmal weist einen den Schutzuinfang des Anspruchs 

einschrankenden Charakter auf, da es eine bestirnmte 

Anordnung der Ketten zueinander sowie an der Nabe 

vorschreibt. 

Die Ansprüche 3, 4 und 5 entsprechen den erteilten 

AnsprUchen 4, 6 bzw. 5 und Anspruch 6 beinhaltet eine 

Kornbination von Merkmalen der erteilten AnsprQche 5 und 

7. 

3.3 	Alle Anderungen der Ansprüche genUgen den Anforderungen 

des Artikels 123 (2) und (3) EN). 

Neuheit 

Die PrQfung des vorliegenden Standes der Technik durch 

die Kaminer hat ergeben, dais das Verfahren zuxn Erweitern 

des Kanals eines Schornsteins nach Anspruch 1 bzw. die 

entsprecheride Vorrichtung nach Anspruch 2 durch keine der 

Entgegenhaltungen bekannt ist. Da die Neuheit der 

Gegeristande theser Anspruche weder im Einspruchs- noch in 

Beschwerdeverfahren bestritten worden ist, erubrigen sich 

weitere ErOrterungen dieser Frage. 

Erf.inderische Tatigkeit 

5.1 	Wie bereits in der Mitteilung von 15. September 1993 

dargelegt wurde, sieht die Kamnmner die Of fenbarung der 

GB-A-618 556 (D21), auf die sich der Oberbegriff des 

Anspruchs 1 bezieht, als nchstkommenden Stand der 

Technik an. 

Diese Druckschrift beschreibt folgende Merkmnale gemã 

Anspruch 1: 

A method for increasing the width in the clear of a 

ch:mney by means of a rotary tool having radially 
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yieldable means, said method consisting in the 

combination that use is made of a rotary tool having 

chains, that the tool is moved upwards through the 

chimney while the inside of the chimney is processed with 

strokes of a high intensity from the chains by rotation 

of the tool, thereby increasing the width in the clear of 

the chimney, and that the tool on the upper side during 

the movement upwards is guided by means of a guiding unit 

supported by the unprocessed internal surface of the 

chimney's. 

5.2 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dern, 

durch die Druckschrif C (D21) bekannten Verfahren durch 

folgende Merkmale: 

The chains are disposed on several immediately 

adjoining levels; 

the chains in the different levels are fixedly 

mounted such that on rotation a chain is prevented by 

the chains in the adjacent levels from being knocked 

off the level in which it is moving when hitting an 

obstacle; 

C) the rotary tool is lowered from the top of the 

chimney to the bottom thereof (before being moved 

upwards through the chimney); 

the width in the clear of the chimney is increased to 

a greater value than that of the original width in 

the clear; 

the material pulverized during the reaming operation 

is withdrawn at the bottom of the chimney, for 

instance by a vacuum cleaner; 

1362 .D 
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f) a lining of an internal diameter corresponding to the 

original width in the clear is inserted into the 

widened width in the clear, the external diameter of 

the lining being slightly less than said greater 

value of the width in the clear of the chimney, and a 

remaining void between the lining and the inner wall 

of the chimney is filled with a material, for 

instance a mass capable of producing an intimate bond 

between the inner wall of the chimney and the outer 

wall of the lining. 

	

5.3 	Die gegenuber dem nàchstkornmenden bekannten Verfahren 

nach der Druckschrift (D21) zugrundeliegende Aufgabe wird 

darin gesehen, ein Verfahren zuln Erweitern des Kanals 

eines Schornsteiris zu schaffen, mit dem die Abtragung 

nicht nur von Ru1ablagerungen, sondern auch von 

Materialanbackungen an der inneren Schornsteinwandung in 

einem Ausmag moglich ist, dag ein Auskleidungsrohr in den 

Schornstein eingesetzt werden kann. 

Durch die feste Anordnung von Ketten in mehreren 

unmittelbar benachbarten Ebenen derart, dag eine Kette 

bel ihrem Umlauf im Falle des Auftreffens auf em 

Hindernis durch die Ketten in den benachbarten Ebenen an 

einer Auslenkung aus ihrer Umlaufebene gehindert wird, 

lassen sich auch harte Materialanbackungen im Schorn-

steirikanal zuverlssig entfernen, so dag anschlieiend an 

den Abtragvorgang ein Auskleidungsrohr ohne Behinderung 

durch Rückstnde in den Schornsteinkanal eingesetzt 

werden kann. 

	

5.4 	Die von der Einspruchsabteilung als besonders relevant 

angesehene Druckschrift SE-A-177 343 (Dl) beschreibt em 

Verfahren bzw. ein Werkzeug zum Entfernen harter Belge 

von Heizflachen. Das Werkzeug weist eine Nabe mit daran 

gelagerten, in NabenaxialriChtung frei verschiebbaren 
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KettenstUcken auf, die bei Rotation der Nabe gegen die zu 

bearbeitende Oberf1che geschleudert werden. 

Die Ketten sind gegeneinander urn 900  versetzt an der Nabe 

angeordnet, wobei - in Nabenaxialrichtung gesehen - in 

jedern Sektor nur eine einzige Kette vorgesehen 1st. Die 

Ketten kônnen sich daher beim Umlauf nicht gegenseitig 

abstQtzen, wenn sie auf ein Hindernis treffen, sondern 

laufen Gefahr, aus ihrer Umlaufbahn abgelenkt zu werden, 

so dag die die Kettenablenkung verursachende harte 

Materialanbackung nicht abgetragen wird. 

Die Entgegenhaltung (Dl) vermag sornit 

geben, zu den die Erfindung tragenden 

gemag Anspruch 1 (vgl. oben Pkt. 4.2) 

kann daher auch nichts zur Losung des 

ein zuver1ssiges Abtragen von harten 

Schornsteininnenwandung zu erreichen, 

keine Ariregung zu 

Merkrnalen a) und b) 

zu gelangen; sie 

Aufgabenaspekts, 

Rückstanden an der 

beitragen. 

5.5 	Von den in der angefochtenen Entscheidung auerdem 

genannten Entgegenhaltungen befaft sich die 

DE-C-1 946 565 (D9) mit einem Verfahren bzw. einer 

Vorrichtung zuin Einbringen von Futterrohren in schon 

erstelite Schornsteine, wobei der Zwischenraum zwischen 

den eingebrachten Futterrohren und der Innenwandung des 

Schornsteins mit einer Isolier- oder StUtzrnasse 

hinterfUlit wird. 

Manahrnen zuxn Abtragen von Rug bzw. Materialanbackungen 

an der Innenwandung des Schornsteins vor dern Einbringen 

der Futterrohre sind dieser Entgegenhaltung nicht zu 

entnehrnen. 

Die Druckschrift DE-A-2 330 880 (D15) betrifft em 

Verfahren zur Reinigung von Schornsteinen, bei dern 

mittels eines StaubsaugerS lose Rupartikel mic dem nach 

unten gerichteten LuftstrOm zur Schornscemnbasms euhr 

1362. D 
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und dort aufgesamrnelt werden. Ein wãhrend des 

Staubsaugens durch den Schornstein auf- oder abwrts 

bewegter LuftsperrkOrper, der Reinigungsborsten aufweisen 

kann, bewirkt, dag die Schornsteinwand un Bereich des 

SperrkOrpers einern starken Luftstrorn ausgesetzt ist, der 

zuzn AblOsen der Ruipartike1 führt. Die Entgegenhaltung 

enth1t keinerlei Hinweis auf ein gattungsgem&es 

Verfahren, bei dem ein Werkzeug mit rotierenden Ketten 

zuxn Erweitern des Schornsteinkanals Verwendung findet. 

Die Druckschrift AT-A-203 707 (Dli) befa1t sich mit einer 

Einrichtung zum Regulieren und Erweitern von Kaminen, 

Rauchfngen oder dgl., bei der eine Ober Zugelemente irn 

Karnin auf- und abwrts bewegbare Vorrichtung mit 

rotierenden Schleif-, Fr&s- oder Sch1gerwerkzeugen 

vorgesehen ist, wobei die Vorrichtung an ihrer Oberseite 

über eine FQhrungseinrichtung gefuhrt ist. 

Da diese Entgegenhaltung keinen Hinweis auf einen 

Abtragvorgang mit Hilfe von an dem Werkzeug angebrachten 

rotierenden Ketten gemag dern Oberbegriff und den 

Merkmalen a) und b) (vgl. oben Pkt. 4.2) des 

kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 enthalt, kann sie 

keine Anregung verrnitteln, zu einem Verfahren gernã 

Anspruch 1 zu gelangen. 

5.6 	Wie aus den vorstehenden folgt, ist die Kammer der 

Auffassung, dag es für den Facbznann nicht naheliegend 

war, die o. g. Merkznale a) und b) auf das durch die 

Druckschrift (Dl) bekannte Verfahren nach dem Oberbegriff 

des Anspruchs 1 zu Obertragen. Es ist daher nicht 

notwendig, der Frage nachzugehen. inwieweit die o. g. 

Merkmale C) bis f) des Anspruchs 1 noch dazu beitragen 

konnten, den Gegeristand des Arispruchs 1 als auf 

erfinderischer Tatigkeit beruhend anzusehen. 
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Zusamrnenfassend kornmt die Kamrner zu dern Ergebnis, da 

sich das Verfahren zurn Erweitern des Kanals eines 

Schornsteins gemag Anspruch 1 nicht in naheliegender 

Weise aus dem verfUgbaren Stand der Technik ergibt und 

daher als erfinderisch anzusehen ist (Art. 56 EPU). 

5.7 	Die vorstehenden Erwagungen hinsichtlich der Patent- 

fahigkeit des Anspruchs 1 gelten sinngemag auch für 

Anspruch 2, da dieser in substantieller Hinsicht 

ebenfalls die die Erfindung trageriden Merkmale a) und b) 

aufweist und im Ubrigen die Merkrnale des Verfahrens-

anspruchs 1 in Form von Vorrichtungensmerkmalen enthãlt. 

Bei dieser Sachiage ist das Streitpatent auf der Basis 

der unabhngigen Anspruche 1 und 2 sowie der vorn 

Anspruch 2 abhngigen AnsprUche 3 bis 6 in geandertem 

Umfang aufrechtzuerhalten. 

Die Anderungen der Beschreibung dienen der Angabe des 

Standes der Technik und der Anpassung an die AnsprQche 

(Regel 27 (1) EPU), so dag die Beschreibung ebenfalls den 

Bestimrnungen des EPU genugt. 

Hinsichtlich des mit der Eingabe vom 1. Juli 1993 

gesteliten Antrags auf mUndliche Verhandlung hat der 

BeschwerdefQhrer im Schriftsatz vorn 3. Márz 1994 

mitgeteilt, dag er an der anberaumten mUndlichen 

Verhandlung nicht teilnehrnen wird, was von der Karnrner als 

Verzicht auf semen diesbezuglichen Antrag gewertet wird. 

Da bei dieser Sachiage im schriftlichen Verfahren 

entschieden werden konnte, war die DurchfUhrung einer 

mündlichen Verhandlung nicht notwendig. 

1362. D 
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Exitscheidungsforrnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Anordnung, das Patent mit den im Abschnitt VIII 

angegebenen Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der Geschaftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

d ~~- L--  
N. Maslin 	 C.T. Wilson 

,1 
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